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Hinweise zu ~ 104 a und 9 104 b AufenthG
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Beigefügt übersende ich HinweIse zu den neuen Regelungen der ~9 1048 und b des
Aufenthaltsgeset2es.

Im Auftrag
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Ebenilohl-Hofmann
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HiI'Iweise zu den~~ 104 a und b AufenthG

Am 28.08.2007 ist das Gesetz zur Umsett::ung aufenthalts- undasylrecl1t1icher Richt-
linien der Europ;;;lischen Union (8GB!. I Nr. 42 vom 27. August 2007, S. 1970 ff) in
Kraft getreten. Es enthält in den ~~ 104 a und 104'b Au'fenthG gesetzliche Bleibe~
rechtsregelungen,
Mit der gesetzlichen Altfallregelung der ~ 104 a und s 104 b AufenthG soll dem Be-
dürfnis der seit Jahren im Bundesgebiet geduldeten und hier integrierten Auslander

~o Jahr.

~.::l~r~d.
Sch!:5n, rlAA(
qL' da ,bJ!,f-
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naoh einer dauerhaften Perspektive in Deutschland Rechnung getragen werden. Im
Zuge dieser Neuregelung wurden darüber hinaus Vorschriften geändert, die auoh
bzw. ausschließlich geduldete Ausländer betreffen, die nicht unter die gesetzliche
AI1fallregelung fallen;. ,

• Geduldete erhalten nach vier Jahren AufentJ,alt einen gleichrangigen Ärbeits~
marktzugang
(3 10 Satz 3 BescMftigungsverfahrensverordnung).

• Die Residenz:pfllcht nach 9 61 Abs. 1 Sat~ 2 AufenthG wird gelockert, damit Ge-
duldete die Ihnen gleichrangig eingeräumte Möglichkeit, einer ErwerbstätIgkelt
nachzugehen, überregJonal nutzen zu können,

• Oie Dauer des Bezugs abgesenkter Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs,:,
gesetz wird von 36 auf 48 Monate angehoben, & 2 Abs, 1 AsylbLG,

Das 8undesministerium des Innern (SMI) hat den Ländern mit Schre'lben vom
02,10.2007 "Hinweise zu den wesentlichen Anderungen durch das Gesetz zur Um~
setzung 8ufenthalts~ und asylrechtlicher Richtlinien der EuroptMscl1en UnIon vom 19.
August 2007 (BGBL. L S. 1970)" übermittelt. Die Hinweise sollen - ohne dass sIe
rechtl1ch verblndJlch sInd - den AuslMderbehörden b~i der Auslegung der von den
Änderungen des Rlchtllnlenumsetz:ungsgesetzes betroffenen Reglungen Im Rahmen
des Verwaltungsvo/lzugs dienen. !3MI strebt insoweit eine Einheitlichkeit der Ausle-
gung im Vel'\Naltungsvolizug an.

Vor diesem Hintergrund basieren die folgenden "Hinweise zu ~s104 aund b Auf-
enthG" in ganz; wesentlichen Teilen auf den von BMI vorgeschlagenen Auslegungs-
kriterien für die betreffenden Bestimmungen der beidEm gesetzlichen Bleiberechtsre~
gelungen. Es war IntentiDn des Gesetzgebers, an das großzügige Verst~ndnjs der

, lMK-Bleibereclltsregelung vom 17.11:2006 anzuknüpfen und das Problem der lang-
JährlQ Geduldeten lösen zu wollen. Voraussetzungen und AusschlussgrOnde für die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis hat der Gesetzgeber dabei zu;m großen Tell eng
an die Bleiberechtsregelung der IMK vom 17.11.2008 angelehnt. HierVon ausgehend
wurden Im SInne eines "Meistbegünstigungsprinzips" in den vorliegenden Hinweisen
diejenIgen fOr die Betroffenen ..günstigen" Regelungen übernommen; die bererts im
saarländischen Erlass zur Umsetzung der IMK.8leiberechteregelung vom 20,12.2006
aufgenommen wurden. Die erg~nzenden Regelungen und sonstige Erlt%uterungen
wurden im Text in Kursivschrift dargestellt.
Die Geltung des auf der Grundlage des IMK~Beschluases vom 17.11.2006 ergange-
nen Erlasses vom 20.12.2006, Az.: B 5 5510/1 Altfall (Ble/berecht 'für Im Bundesge-
biet wirtschaftlich. und sozial integrierte ausreieepfliohtlge auslandische Staatsange-
hörIge), bleibt vom lnkrafttreten dar gesetzHchen Bleiberechtsregelungen unbarqhrt.

I
I
I
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Bei der Anwendung der ~~.104 a, 104 b Aufentl,G Ist demnach wie folgt zu verfsh~
ren:

1. Verh~ltnis der geset~lichen Altfallregelung zum tMKRßlslberechtsbeschluss
vom 17, November2006

Mit Inkrafttreten des Gesetzes sInd noch nicl1t bescl1iedene AntrMe auf Ertellung
oder Verlangerung eIner ALlfenthaltserlaubnls nach ~ 23 Abs. 1 I. V. m. dem IMK-
Beschluss vom 17.11.2006 als solche auf Ertellung und Verlängerung einer AufGlnt.
haltsGirla'ubnis nach der gesetzlichBn Altfallregelung zu behandeln.

Für eine gemäß S 23 Abs. 1 L V. m. dem IMK-Beschluss vom 17.1 '1.2006 (Erlass des
MIFFS vom 20.122006, Az.: B 5 5510/ 1,AufenthG Altfall) erteilte Aufenthaltserlal.lb-
nis kommt eine Umstellung der Rec;htsgrundlege auf ~ 104 aocler 9 104 b AufenthG
nicht in Betracllt, da es bereIts an einer Duldung bzw. einer Ausrefsepfllcht zum
01.07.2007 fehlt. Für dIe Verlängerung der nach ~ 23 Abs.1 I. V. mIt dem IMK-
Beschluss vom 17.11.2006 erteilten Aufentl1altserlaJ.lbnls gelten jedoch die Vorschrif-
ten des ~ 104 a Abs. 5 AufenthG.

2. Stichtag für den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Die Aufenthaltserlaubnis naoh der geJ!:letzlichen Altfallregelung wird nur auf Antrag
ertsllt (381 Abs. 1 AufenthG). Der Antrag mUS::l bIs spätestens zum01.07,200S ge-
steilt werden. Der Antragsstichtag ergibt sich aus S 104 a Abs. 5 Sa~ 4 Al.lfenthG.
N<lch dieser Vorsohr1ft muss der AuslElndel' spatestens bIs zum 01 ,07,2OOS nachwei~
sEJn~dass er die Anforderungen an die hlnrelcl1e.nden Deutschkenntnisse erlüllt. Stellt.
ein Al.lslttlnder erst danach seinen Antrag, kann er den Spracl1nachwels nicht mehr
reclltzeitlg erbrIngen und erfüllt bereits deshalb dis ge::Jetzlichen Anforderungen
nIcht.

3. Duldungsstatus

Voraussetzung nach der gesetzlichen Altfallregelung ist, dass sich der Ausländer am
1. ~luli 2007 seit mindestens acht bzw. sechs Jahren ununterbrochen geduldet,
gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären GrUnden im
Bundesgebiet aufgehalten hat. Zum Zeitpunkt der AntragsteIlung mtJssen die
Voraussetzungen zur Ertellung einer Duldung vorliegen; nicht eliorderl1cfl Ist, dass
siel, der Ausl~nder Im Besitz einer Duldung befindet.

{-finweis:
BegfJn.stigr werden Einzelpersonen, die' sich seit dem 01.07.1999 ununterbrochen
geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis ElUS IJUlTlenittJren Granden Im
BundesgebIet aufgehalten habE/no Für Personen, die am 01.07,2007 mIt mindestens
einem minderj~hrigeli ledigen Kind in femiliSrer Muslloher Lebensgemein.sc/7aft ge~
lebt' haben, gilt der Stichtag 01,07.2001. Bei Ehegatten und eingetrageme/i LebGlns-
par1nem ist der Elnrelsez~ltplJnkt des erste/nre/senden Ausländers m~ßgob"ch,

KurzfrisUge Besuc/7ssufenthalte Im A/.Ji;::land von lfv'enigen Tagen, die den gewahnli-
ohen Alffenthalt im Bundesgebiet unberlJhrt qefBssen hab~n, stel,en nIcht entgegen.
Von einer Unterbrechung Ist auszugehen, wenn der AI..(s/tJnder unbli!{{f3nnten Aufent-
halts war, es sei denn dor Aus/l.incler erbrIngt den Nachweis, dass er sloh wahrend
di&ses Zeitraums im Inland aufgehalten hat.
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Unterbr~chungs;zeiten werden auf die Mindastaufenthaltsdauer grunr:lsatzlicl1 nicht
angereohnet. Eine neue Frist beginnt, wenn ein Ausländer ausgerei,st ist unQ zum
Zwecke der DurchfOhrung eines neuen Asylverfahrens wfeder eingereist ist.

r . .

4. Rechtsgrundlagel1 fUr die gesetzliche Altfallregelllng

Rechtsgrundlage für die Aufenthaltserlaubnis auf Probe Ist ~ 104 a Abs. 1 Satz 1
AufenthG. fm übrigen Ist die Rechtsgrundlage 923 Abs. 1 AufenthG i. V. m. den un- -
terschledJlchen Varianten der S 104 a und ~ 104 bAufenthG. Die gesetzliche Altfall-
regelung sieht Im Wesel1tllcl1sn fünf verschIedene Rechtsgrundlagen ftlr Aufenthalts-
rechte vor, die im Ausl~nd8r:zentrslregi9ter wie folgt gesondert aufgeschlüsselt sind:

• ~ 104 a Abs. 1 $..atz1 (Aufenthaltserlayb.nls. auf ProJ2.~ ist die Recl1tsgrundlage fQr
eine Aufenthaltserlaubl1is fOr Familien oder Einzelpersonen, dIe bei mangelnder
Lebensunterheltssicherung zum Entscheidungszeitpunkt erteilt wIrd.

• ~ 23 AQs~ J Satz 1 1.V. m. 9 104 a Abs. 1 Satz 2 AufenthG (Altf~.QiUY.ng} Ist die
Rechtsgn.mdlage für die Aufenth€lltserlaubnis fOr Einzelpersonen und die mit ihnen
in Mus/ieher Gemeinschaft lebenden eigenen minderj!:\hrigen Kinder. deren Le- ,
bensunterhalt eigenständig durch Erwerbst~tigkeit zumindest der Einzelperson
zum Entschefdungszertpunkt geslcherf. ist. Mit Eintritt der Volljährigkeit kann den
Kindern eine AufenthaltserlaubnIs unter den erleiohterten Voraussetzungen des s
1048 Abs, 2. Satz 1 AufenthG erteilt werden. Ehegatten müssen die Vorausset-
zungen des 9 104 a AufenthG in eigener Person erfüllen.

3-..23Abs. 1 Satz 1 LV. m, ~..10.i..ii-8Q.s,~2_Sa.tz 1 AufenthG.1Altfallregelung für voll-
iäl1rlge KInder von 'Geduldeten) enthält eIne besondere Recl1tsgrÜndiage fOr voll.
j~hrlge ledIge Kinder geduldeter Ausl:':inder,

&.23 Abs, 1 Satz 1 r.v, rn,JL104 a A1lS. 2 Satz 2 AufenthG (Altfallregelung for un-
.begleitete Flüchtlinge) enthält eine besondere Rechtsgrul1dlage fOr unbegleltete
Minderjährige.

~23 Abs. 1 Satz 1 i. V. m.S 104 b 8ufenthG (illtegrrerte Kinder von Geduldeten)
sieht ein elternuhabl1angiges Aufenthaltsrecht für ledige 14 bis 17jährige Kinder
vor, deren Eltern die Voraussetzungen fo'r die Erl:eilung oder Verlängerung einer
Aufenthaltserlaubnis nach der gesetzlichen Altfallregelung nicht erfüllen.

5. Hinreichende mUndHelle Deutschkenntnisso (g 104a Abs, 1 Satz 1 Nr. 2 Auf •.
enthG) ,

Die gesetzliche Voraussetzung, Ober hinreichende Deutschl<enntnisse im Sinne der
Stufe A2 des Gemeinsamen Europ~ischen Referenzrahmens fü( Spraohen des E.u-
roparats (GER, Common European Framework of Reference for Languagas) zu ver-
fügen, beinhaltet die folgenden sprachlichen F~hlgkeiten;

• I<ann eine einfacl1e Bescl1reibung von Menschen, Lebens~ oder ArbeItsbedingun-
gen, Alltagsroutlnen, Vorlieben oder Abneigungen U$W. geben, und zwar in kurzen '
listen haften Abfolgen aus eInfachen Wendungen und SEItzen. .

I.
,
I

I '

I" ..
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• I<ann dis Familie, Lebensverl1~ltnlsSe,dj~'AUSbildung und dle gegenwartige oder

die letzte berufliche Tätigkeit bescl1reiben. Kann mit einfachen Worten Personen,
Or1e, Dinge bsschreiben.

• Kann sich in einfachen, routjnem~ßlgen SituatIonen verstf=lndigen, in denen se um
einen unl<:omprizierten und direkten Austauscl, von InformatIonen Ober vertraute
Routineangelegenheiten in Zusammenhang mit Arbeit und FreizeIt geht. Kann
sehr kurze Kontaktgesprcjche fOhren, versteht aber kaum genug, um das Ge~
spräch selbst in Gang halten zu können.

• Kann verstehen, was in einem einfachen Alltagsgespr~ch langsam, deutlich und
direkt sn sie! ihn gerichtet gesagt wird, vorausgesetzt dIe sprechende Person gibt
sich MOI1e, 111m/ ihr verstehen zu helfen.

• Kann sehr kurze Kontaktgesprache fOhren, versteht aber kaum genug, um selbst
des Gesprach in Gang zu halten; versteht jedoch. wenn die Gesprl:lchspartner sich
Mühe geben. sich iM,/ ihr verständlich zu machen. Kann einfache, aHtäglichEl Höf-
lichkeitsformeln velWenden, um jemanden zu grOßen oder anzusprechen

.-~ann jemanden einladen und auf Einladungen reagieren.

• Kann um Entschuldigung bitten und auf Entschuldigungen reagieren.

• I<ann 'sagen, was er(sie gerne hat und was nicht.

• Kann in einem Interview einfache Fragen beantworten und auf einfache Feststel-
lungen reagie,-en.

~~~ \

Sprachkenntnisse des NiV9EtUS A2 des Geme;nsam~n £uropäischen Referenzrah-
mens (GERR) sind in.der Regel ohne eine gesonderte Voroprache bei der Aus;än-
cJsroehOrde nachgewiesen, wenn der Auslfjnder
13) einen Arbeit'splatz. hat und bislang einfache Gespraohe bei der Ausliinderbe-

hörae ohne Zuhilfenahme eines Dolmetschers ffJ/1ren konnte,
b) einen Integretionskurs etfolgreich abgeschlossen hat (s 43 A1:?s.3 Satz 2 Auf-

enthG),

c) die Prüfung I/Grundbaustein Deutsch" (A 2), das "ZeJ1:ifikat Deutsch" (8 1) oder
ein gleichwertiges Sprachdiplom erworben hat, .

d) vier Jahre eine deutschsprachige Schule mit Erfolg (Versetzung in die n~chst~
höh~re Kfasse) besucht hat,

e) einen HauptschulriJbschfuss ocJer wenigstens ,gleichweitigen delJtscl1S{1 SCI7UI~
abscl7/USS ervvora,en hat,

f) in die z.ehnte Klasse einer weiterführencJen d(jJl.ltschsprochigen Schule (Erwei-
terte Realschule, Gymnasium oder GesamtscIwIe) versetzt worden ist oder

g) eine deutsche Berufsausbildung erfolgreich tJbgeschlossen hat oder ein Stl.JcJi~
um an einer de/lt.schSprachigen Hochschule oder Faohhochschule.
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Bei Kindern bis iwm vollendeten 10. Lebensjahr Ist keIn Nac/7wefs dsr Deutsch- I

kenntnIsse erforderlich. Hier genOgt' die Vorlage des letzten Grundscl1ulzeugnisses - !
oder der Nachweis des Kindergartenbesuchs. '

Wie bei der Niederlassungsel"laubl~is nach ~ 9 ÄufenthG und beIm Ehegattennach~
. zug kann vom Spralchnachwels bel Behinderung und Krankheit abgesehen wer-

den. Darüber hinaus ist bel der gesetzlicl1en AltfalJregelungausdrücklich vorgesehen,
dass vom Spracherfordernis auch aus AltersgrUnden abzusehen ist. Altersgründe
liegen Jedenfalls bei allen Personen vor, die sm 31.12.2009 das 65. Lebensjahr voll-
endet haben werden, sowie bei allen noch nicht 5chulpfilchtlgen Kindern. Ferner
kann von der Voreu$setzung hinreichender SprachkenntnissE! bis zum 01.07.2008
abgesehen werden; sie müssen Jedoch api:ltestens dann nachgewiesen werden.

6, VorsätzlicJ1es Täuschen der Ausländerbehörde, Hinauszögern oder Behin.
dern behörderllcher MaßI'lahmen zur Aufenthaltsbeendigung
(9 1'04 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AufenthG) -

---' Hinsichtllcl1 der vors~tzllchen Täuschung der Ausl:inderbehörde und des vorsätzli-
chen Hinauszögerns oder Behinderns behördlicher Maßnahmen zur Aufenthaltsbe-
endIgung ist - entsprechend dem Willen des Gesetzgebers, an das großzügige Ver-
st~ndnls der IMKMBlelbereohtsregelung vom 17.11.2006 anlmOp'fen und das Problem
der langj~hrig Geduldeten lösen ;z;uwollen - ein großzügiger Maßstab anzulegen.

Eine Täuschung der AuslMderbehörde Ober aufenthaltsrechtliche Umstände kommt
insbesondere dann in Betracht, wenn der Auslander vors~tzlich Falschangaben Ober
seine Identitat ~ einschließlicl1 Alter und Herkunftsstaat - Ober das Bestehen einer
familiären Lebensgemeinschaft oder über den (mangelnden) 8esltz eines Passes
macht.

Der Ausschlussgrund des vorsätzlichen Hinauszögerns oder B~hindern51 behörd.
licher Meßnahmenzur Aufenthtilltsbeendlgung liegt ausschließlIch dann vor, wenn
ein Aus'~ndElr

• nachw~isHch IdentiWtsnachweise oder Personaldokumente vernichtet und unterM
drückt hat, um s~ine Abschiebung zu verhindern,

• im R:ilhmen der Passbeschaffung zu einem konkreten Termin oder innerhalb eines
pes~jmmten Zeitraums zur Vorsprache bel der Vertretung eines ausländischen
Staates 'aufgefordert worden ist und dIeser Aufforderung nicht gefolgt ist,

• Sich durch Untertauchen behördlicher Maßnahmen entzogen hat

• der bereits in Abschiebehaft saß. sich beharrlich geweigert hat, an der Durchset~
zung seiner Ausreisep-nicht mitzuwirken oder sonst seine Abschiebung durch sein
persönliches Verhalten verhIndert hat.

Das Verhalten des 'AuslElnders muss für die Verzögerung oder Verhinderung der Ab~
schiebung eH~in ursächlich gQwesen sein. An dieser Ursächllchkait fehlt es, wenn
es unabhängig VDm Verhalten des Auslanders Gründe gap, die einer Abschiebung
entgegenstanden.
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Hinweis:
Die T~uschung, dl& Hinausztjgerung bzw. Behinderung muss außerdem von einIgem
Gewicht gewesen sein. Dies Ist von der AusJänderbehtJrde an Hand einer Gesamtbs-
trachtung des jewsmgen Einzelfalles festzustellen. D8bei kann es zu Gunsten des
Aus/~nders zu berOcksichtigen sein, dass die Tlfluschung bereits länger zurDc/(/iegt,
.der Auslitinder spider seine zunächst falschen Angaben korrigiert hat oder er sich
elfolgrelcl7 um eine Integration bemüht hat, So dass der VorWurf aus heutiger Sicht
weniger schwer wi&gt.

09/17
s: l~'Vll:l
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Das Einlegen von Rechtsmitteln allein fl.:llltnicht unter den Ausschlussgrund des vQr~
smzlichen HInauszögerns oder Behinderns behördlicher Maßnahmen :4l.1r Au'fent.
haltsbeendigung.

7, Aufenthalterlaubnis auf Probe (~ 104a Abs; 1 Satz 1 AufenthG)

Geduldete, die Ihren Lebensunterhalt noch niel1t eigenstf;'indig durch El"INsrbst;atigkelt
sichern, ~edoch die übrigen Voraussetzungen des ~ 104 a AufenthG erfOllen, erhalten
eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe. Sie wird nach ~ 104 a Abs. 1 Satz 1 Auf~nthG
erteilt, g1lt jedoch als Aufenthaltstitel nach Kapitel 2. Abschnitt 5, um aluch hier die
Anwendbarkeit der Vorscl1riften dieses Abschnitts und der Normen, die hierauf 8e~
zug nehmen (insbesondei6 ~ 10 Abs. 3 Sa:tz 1 Aufenth6), sicherzustellen. Eine Auf-
enthaltsverfestigLmg ist Im Falle der Aufenthaltserlaubnis nach ~ 104a Abs. 1 Satz 1
AufenthG ausgeschlossen, um den AnreIz I?:ur ArbeItsplatzsuche aufrechtzuerhalten
und eIne Zuwanderung in die Sozialsysteme zu vermeiden. Sobald der Inhabereiner
Aufenthaltserlaubnis nach ~ 104 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG nachweist, dass er seinen
Lebensunterhalt eigenstandig durch ElWerbqt~tjg[{eit,sichern kann, wird ihm ber Vor~
liegen der weiteren Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis nach 9 23 Abs. 1
Satz 1 AufenthG erteilt. Der Familiennachzug zu Personen, dIe eine Aufenthaltser-
laubnis nach ~ 104 s Abs. 1 Setz 1 AufenthG besitzen, ist ausgeschlossen (9 29
Abs. 3 Satz 3 AufentI1G).

8. AufenthaltsQrlaubnis bel eigenständiger Lebensunterhaltssicherung
(~ 23 Abs, 1 Satz 1 i. V, m. ~ 104 a Abs. 1 Satz 2 AufenthG)

~rtGlHtwird die Aufenthaltserlaubnis nach ~ 23 Abs, 1 Satz 1 AufenthG, wenn die Be-
troffenen ihren Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkelt sichern.

, ..

Es handelt sich hIerbei um eine Rechtsfotgenverweisung. Durch die Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis nach S 23 Abs. 1 Satz 1 ÄufenthG wird die Anwendbarkeit von
Vorschriften, die auf di.e Regelung bzw. Kapitel 2 Abschnitt 5 (Aufenthalt aus völker.
rechtlichen, humanitären oder 'poJitlscllen Gründen) Bezug nehmen, gewährleistet,
ohne dass Folgeänderungen in anderen Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes und
anderer Gesetze, die an die Vorschrift anknüpfen, erforderlich sind, Der Familie-
nachzug rIchtet sich - wie stets bei Personen mit eIner Aufentl1altserlaubnis gem~ß S .
.23 Abs. 1 I-\ufenthQ ~ nach ~ 29 Abs. 3 Satz: 1 AufenthG, kann also nur aus völker~
recl'1tIlChen oder h umanit.ären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der
Bundesrepublik Deutschland erteilt werden.

Hinweis:.
Gern. ~ 104 a Abs. 1Sat7.2 Aufentl7G wird dem AlJsländer und den mif' ihm in MusfJ~
eher GemeInschaft lebenden einbezogenen FamiJienang6hörigen b1:w. dem einge-
tragenen Lebenspertner eine Aufenthaltserlaubnis gern. ~ 23 Abs. 1 Satz 1AufenthG

,,
I, ,

I
I I

I
I
r',,
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erlefIt wenn der Lsbensunterhalt aller Personen insgesamt durcl' ErwerbsMtigkelt
vol/stEindlg gesichert lat. Aufg 2 Abs,2 und 3Au(entl7G wird verwie.sen .
./-linsichtlich der unselbstandlgen Besof1äftiglJng ist es erforderlich, dass der Auslän~
der 'in ~!nem legalen, dauerf?Bften und sozialversicherungspf!lchtfgen Beschäftf- \
gungsverMltnfs steht, welches auch aus mel'reren Arbeltsvel1rlJgen bestBhen kann.
Als BescMftfgungsverhältnis glft auch ein mit .ciem Ziel der späteren Obema/7me in
ein ArbeitsverMltnls eingegangenes BerufsausblldungsverMltnis. Bei befristeten
ArbeitsvertrEJgen isr eine Prognose entscheidung zu treffen, ob eIne Anschlussbe-
SClleJftigung zu efWalten ist oder ob die Gefahr der Erwerbslosigkeit bei Auslaufen
c!es Vertrages nahe liegt.

9. Einbezogene minderjährige Kinder

Einbezogen sind entspre'ohenC/ dem IMK.8eschluss vom 17. November 2006 die e,i...
genen mlnderjäl1rfgen ledigen Kinder von Auslt:lndem mit einer Aufenthaltserlaubnis
n:ilch der gesetzlichen Altfallregelung, wenn sie mit den Eltern In häuslicher Gemein.
schaft .Ieben. Oie Kinder erhalten ein von der Aüfenthsltserlsubnls der Eltern bzw.
eines Elternteiles abhMgigesAufenth~ltsrecht. Sie müssen die Voraussetzungen ZUr
Ertellung der Aufenth~ltserlaubnis ~ bis alJf die eigenst~ndlge ElWsrbstatigkeit und
die VOrClufenthaltszelt - auch in eigener Person erfüllen. Mit Eintritt der Volljährigkeit
kann ihnen eine AUfenthaltserlaubnIs unter' den erleichterten Voraussetzungen des 9
104 a Abs. 2 Satz 1 AufenthG erteilt werden.

1O. Volljährig~ IQdige Kinder (~ 104 a Abs. 2 Satz 1 AufenthG)

S 104 a Abs, 2 Satz 1 Al.lfenthG sieht ein Aufenthaltsrecht Im Falle einer positiven
Integratlonsprognos9 fOr geduldete erwachsene KInder yon gedurdeten Auslandem
vor, die die Voraufentha'ts~eI1en nach Absatz 1 erfOlIen. Mangels ausdrücklichen
Ausschlusses gelten die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des ~ 5 AufenthG.
Es ml.lss also insbesondere dIe Sicherung des Lebensunterhalts nachgewiesen seIn.
Nach ~ 5 Abs. 3 AufenthG kann hiervon abgesehen werden, wObei 9 104 a Abs. 6
Nr. 1 bis 3 AufenthG in diesem Zusammenhang Anhaltspunkte. fOr 'die Ermes~
sensausübung bietet.

Hinweis:
Voraussetzung ist, dass das volljährige/edlge KInd -untJbf,i:ingig von seinen eigenen
Voraufentllaltszslten - am StIchtag eine Duldung, AufenthaltsgBstattLmg oder Aufent-
haltserlaubnis aus humanittlrlEn Gründen besaß, es bei seiner Einreise mlndsrjtihrig
war urrd es gewfjhr/ei,stet erscf?eint, dass es .sich in die hiesigen LebensverMltnfsse
einfügt (positive Jntegrationsprognose). HlelilOn ist in der Regel auszugehen, wenn
das vo/ljfiht1ge und ledige Kind In dIe Schule geht, sich In eIner Berufsausbildung be-
findet, die zu eInem anerkannten BerlJrseJbschiuss führt, oder eInen entsp~ohBnden
Schul. und/oder Ausbildungsabschluss erworben hat IJnd dtjJnach Ins Erw~rbsleben
eingetreten Ist. Eine lenge re ENlf(Hbsloslgkeit nach dem Sohuf- oder Ausbildungsab-
SCliluss steht eIner positIven Integrotionsprognose regelmlißig entgegen ..

'11. Unbeglsiteto Minderjährige (g104 a Abs. 2 Satz 2 AufenthG)

S 104 EI Abs. 2 Satz 2 Aufen~hG gew~hrt mInderjährigen oder erwachsen~n Auslän-
dern ein Aufentl1eltsrecht. die 218 unbegleitete Mlnderj:3hrlge ins Bundesgebiet einge-
reist sind, wenn sie sich am Stichtag seit mindestens sechs Jahren, also mindestens
seit dem 1. Juli 2001, als unbegleltete Minderjährigs dort aufgehalten haben und eine

i
I,

I
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positive Integrationsprognose vorlIegt. Auoh hier ist &-5 AufenthG mangels ausdrDcl~~
lichen Ausschlusses anwendbar.

12. Ausschluss bei Straftaten von Familienangehörigen
(& 104 a Abs. 3 AufenthG)

S 104a Absatz.3 Satz 1 AufenthG sieht in Anlehnung an den IMK-Beschluss vom
17.11.2006 ver,' dl3ssdie 8egehung von Straftaten nach 9 104 a Abs. 1 Nr. 6 Auf~
enthG durch einen Ausländer die Versagung der Aufenthaltserlaubnis auoh fOr die
mit Ihm In häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienmitglieder zur FOlge hat

Hinweis:
Als Straftat nach ~ 104 a Abs. 1 Nr. 6 AufenthG gelten auoh Jugendstrafen im Sinne
von S 17 JGG. Mehrere Gelctstrafensind kumulativ zu b~tr$ahten. Die TifgungsfrIsten
und das Verwertungs verbot nach ~ 46 Abs. 1 Nr. 1a i. V.m. ~ 51 Aas. 1 eies Bun- ,
deszentralreg/stsrgesetzes sind zu beriJcks/chtigen

För minderjährige Kinder, dereQ Eltern st.raffällig geworden sind, entspricl1t dies dem ,.
..-" Grundsatz, dass das minderjährige Kind das aufenthaltsrechtliche Sohicksal der Ef-

. tarn teilt. Hinzu kommt, dass auf Grund der häuslichen GemeInschaft efn negativer
Einfluss 131-1f.dleubrigen Familienmitglieder nicht auszuscllHeßen ist. Dies gilt auch für
des Verhältnis von Geschwistern untereinander. FOr dIe F~lIe, In denen Kinder eine
Streftatbegangen haben, ist der Aussohluss der Eltern im Hinblick auf ihre Aufsicht-
und Eri!:iehungspflicht gerechtfertigt. Bei lebenspartnerschaftllchen Gemeinschaften
und' eheähnliche Lebensgemeinschaften sind die In ~ 104 a Abs. 1 Nr. 6 AufenthG
genannten Straftaten des Partners im Rahmen der Soll-Regelung des 9 104 a Abs. 1
Satz 1AufenthG regelm~ßjg Zu berücksichtigen.

~ 104 a Abs. 3 Satz 2 AufenthG entMlt eine Ausnahmeregelung für den Ehegatten
des Ausläntiers; fDrseine Klnder kommt eine Aufenthaltserlaubnis nach S 104 b Auf- -
enthG in8etracht. Eine besondere ~18rte i. S. d. S 104 a Abs. 3 Satz 2 AufenthG wird
regelmäßig nur auf Grund von Umständen vorliegen, die auch ein dauerl'18ftes Ab-
schiebungsverbot begründen, Allein die Aufenthaltsdeuer etwa kann ein~ solche Här-
te nicht begründen, weil insoweit keine Besonderheit gegenOber anderen Adressaten
der gesetzlichen Altfallregelung besteht.

Auf die Vorschriften des Familiennachzugs kann sich der straffällig gewordlSlne Fami-
lienangehörige nicht oder nur unter den Voraussetzungen des ~ 29 Abs, 3 Satz 1
AufenthG sowi~ der allgemeinen Ertellungsvoraussatzungen berufen. Bei der Er-
inessensausobung, etwe im Rahmen des ~ 5 Abs, 3 AIJfanthG, ist darauf zu achten,
dass hInsichtlich des straff~lIig gewordenen FamilienangehörIgen die Wertung des 9
104a Abs. :3AufenthG nicht unterlaufen wird

13. Itltegrat,ionsvereinbarung (~ 104 a Abs, 4 Al,.lfenthG)

Nach Absatz 4 Satz 1 I"snn,die Aufenthaltserlaubnis entsprecl,end dem IMK-
Beschluss unter der Bedingung erteift werden, deM der Ausländer an einem Integrfil-
t;onsgespr~ch teilnimmt oder eine IntegratIonsvereinbarung ElPgeschlossen wird. Den
Ausländerbehörden wird mit dieser Bestimmung die MöglichkeIt der individuellen Be-
rr.atung spwie der Kontrolle dl;!r lr'ltegrationsfortschrltte gegeben. Wurde eine Integra.
tionsvereinbarung abgeschlossen, ist eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
von der f:rfüllung der 8IngegangenenlntegrationsVerpfJichtungabh~ngig.

i
I
I
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Hinweis:
Die Aus/änderbeh{jrden fahren ;n Fällen unzultlnglfcher Sprachkenntnisse mIt den
Betroffenen im Einzelfall vor der Erleilung der Aufentl7altset'laubnis lntegrations,ge-
sprlfiche und freffen Integratfonsvereinban;ngen. Die VereinbarU/7g soll möglichst
konkrete FestJog/../ngen hinsichtiloh eines Sprachkurses, tot den Nachweis aJ(zeptier-
ler Sprac/?dipJoms oder eines neuen PrtJfungsgesprächs enthalten.
Bei Familien sInd alle Mitglieder in die gemeinsame Infegrationsverelnbarung auf ZUM
nehmen. In die Vereinbarung ist euch aufzunehmen, welche Folgen sio/7 fOr die Ver-
/tJngerung der Aufenthaltserlaubnis ergeben, wenn nIcht alle Familienangehörigen
die Voraussetzungen für die Einbeziehung in die Regelung etfOllen. .
Insbesondere sind die AuslEJnder darüber zu belehren, dass Ihre Aufenthaltsl3rlauo-
nisse nur dann verlliingerl werden} wenn sich alle aus der IntegratfonsvereinbarfJng
ergebenden Verpfliohtungen von pllen Familienmitgliedern unter BerDcksichtigung
der VerlIJngerlJngsregs/ungen der 99 164 S, 104 b AufenthG erfüllt sfnd ..

14. Wohnsitzbeschrtinkende Auflage

Auf Ebene der Ausl:blnderreferenten wurde als bundesernheitllche Veriahrensweise
vereinbart, Aufenthaltstitel nach dem 5. Abschnitt des Aufenthaltsgesetzes (~ 22 bis
~ 26 AufenthG) mit einer wohnsitzbeschr~nkenden Auflage zu versehen, soweit und
solange die Inhaber der Aufenthaltstitel Leistungen nach dem SGB 11oder 8GB XII
oder dem Asylbewerberlelstungsgesstz beziehen. Dementsprechend ist die Aufent-
I,altserlaubnis nach 9 104 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG mit einer wOhnsitzbeschränken-
den Auflage zu versehen. Die wohnsitzbeschrMkende Auflage ist aufzlJheben, wenn
qsr Ausländer nachweist, dass er an einem anderen Ort srwerbstätig sind wird.

Hinweis:
Der ~r/ass des M/FFS vom 28.07.2005, Az.: Bö 5510/1 Auf6nthG 12.2. findet An-
wendung.

15. Ausschluss der Fiktionswirkung nach ~ 81Abs. 4 AufenthG
(9 104 a Abs. 5 Sat~5 AufenthG)

Nach ~ 104 a Abs. 5 Satz 5 AufenthG ist die Fiktionswirkung des ~ 81 Abs. 4 Auf-
enthG ausgeschlossen. DIe Regelung gilt fDr alle auf Grund von ~ 104 a AufenthG
erteilten und verlängerten Aufenthaltserlaubnisse.

Die Regelung geht auf die politisclle Forden.mg ;c:urück zu verhindern. dass sich ein
slell auf dIe gesetzliche Altfa!lregelung berufender Ausländer allein durch Stellen ei.
nes Verlängerungsantrags der Aufenthaltsbeendigung entziehen kenn, Sie unter~
streicht z~dem dIe gesetzgeberrschelntentfon, dass eine Verl~ngerung nioht in l3e-
tracht kommt, wenn die Verlängerungsvoraussetzungen erst nach Ablauf der erst-
mals erteilten Aufenthaltserlaubnis eliOlit werden.

16. Verlängerung der nach ~ 104 a Abs. 1 erteilten Aufenthaltserlaubnis
(s 104 a Abs. 5 und 6 AufenthG)

~ 104 a Absatz 5 AufenthG entMlt zunächst die Festlegung, dass die Al.lfenthaltstitel
nach den Absl3tzen 1 und 2 mit einer Gültlqkelt bis zum 31. Dezember 2009 erteilt
werden. In Fl;\/len, in' denen der Auslfinder bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis
Mel, Maßgabe des Absatz.es 1 nlcl,t über hinreichende mündliche deutsche Sprach-
I<enntnisse im Sinne der Stufe A 2 des GER verfügt, wird die Aufenthaltserlaubnis

I.
I
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lediglich bIs zum 1. Juli 2008 erteilt. Weist der Ausländer zum Zeitpunkt der erforder-
!fehen Vertängerung dieser so befrrsteten Aufenthaltserlaubnis die erforderlichen
Sprachkenntnisse, nach, wird die Aufanfheltserlaubn!s unter den Voraussetzungen
des Absatzes 1 mit einer Befristung bis zum 31, Dezember 2009 verlSngert.

Im Gegensatz zu ~ 104 a Abs. 1 ÄufenthG, wonach bei Ertellung der Aufenthaltser-
l&1ubnjsauf die Erfüllung d~r Vorausseti2:Ung nach ~ 5 Abs. 1Nr. 1 AufenthG verzich"
tet wird, wird für dis Verlängerung dar Aufenthaltserl,aubnis bzw. Erteilung über den
3j. Dezember 2009 hinaus vorausgesetzt, dass im zurOckliegenden Zeitraum des
Besitzes der Aufenthaltserlaubnis der Lebensunterhalt Oberwiegend eigenständig
durch Erwerbstätigkelt gesichert war. "überwlej;Jend" bedeutet In diesem Zusammen~
hang, dass in dem zu betrachtenden Zeitraum das Einkommen aus Erwerbstätigkelt
das Einkommen aus öffentlichen Leistungen übersteigen muss, Df:1bei werden öffent~
liehe Leistungen nicht angerecl1net, die auf BeitragsleIstungen beruhen wie z. B.
Leistungen alJS der Kran'ken- oder Rentenversicherung und das Arbeitslosengeld I.
Dagegen sind Leistungen n~ch dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetz:buch
sowie das Wohngeld I<eine auf einer Beitragsleistung beruhenden öfFentfichen Mittel

_und werden als Dffentliche Leistungen angerechnet. Unerheblich ist zunächst, ob ü~
bar den gesamten Zeitraum zus~tzrlch zum Einkommen aus Erwerbstf:\tlgkeit öffentli-
che Mittel bezogen wurden odel" ob wegen zeitweiliger Arbeitslosigkeit nicht auf ßel~
tragsreistungen beruhende öffentliche Mittel In Anspruch genommen wurden. Hat der
Ausl!lnder in .dem tu betrachtenden Zeitraum den Lebensunterhalt obervviegend ei~
gensttilndrg durch ElWsrbstatigkeit gesichert und ist er am 31. Dezember 2009 nicht
8l"\N6fhstätig, so ist eine Prognoseentsoheldung unter Berücksichtigung d~r berufli-
chen QLialifikatlon, der bisherigen Beschäftigungen und einer gegebenenfalls einge-
gangenen Etngllsderungsvereinbarung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zu
treffen.

Das gleiche gilt, wenn der Ausländer 1mZeitraum vom 1. April 2009 bis zum 31. Pe~
zember 2009 aus elgenergrwerbst~tlgkeit den Lebensunterhalt ohne jnanspruch~
nahme öffentlicher Lelstun'Jen bestreiten konnte und es sich nicht nur um efnevoro" .
bergehende BescMftigung handelt. Die Annahme, dass in diesen Fl:lIIenfür die Zu-
kunft der Lebensunterhalt überwiElgand gesichert sein wird, kr:mnauch dann gorQcht~
fertigt sein, wenn der der Erwerbsti.:itigkeit zugrunde liegende Arbeitsvertrag lediglich
eine für den Abschluss vergleichbarer Arbeitsvertr~ge übliche Befristung des Ar-
beltsverr'll:lltnisses beinhaltet. Liegen die Voraussetzungen fOr die Verlangerung nach
~ 104 a Abs. 5 AufenthG - ggf. I. V. m. 9 104 a Abs. 6 Aufentl1G ~ vor, wird die Auf-
enthaltserlaubnis nach S 23 Abs. 1 Satz 1 AufenthG um zweI Jal'lre verlängert. Lie-
gen die Voraussetzungen nlel,t vor, ist eine Verllolngerung der nach ~ 23 Abs. 1 Satz
1 Aufs.nthG oder nach ~ 104 a Ab$. 1 Satz 1 AufenthG erteilten AufenthaltserlaubnIs
nach ~ 104 a Abs. 1 Aufentl.'lG i. V. m. S B Abs. 1 AufenthG oder S 26 Abs. 1 Auf-
enthG nicht möglich, da die Verlängerungsregelung von ~ 104 a Abs. 5 Satz 1 Auf-
enthG als lex speziaHs die Anwendung anderer Verlangerungsregelung'en aus-
schließt..

Nach S 104 a Abs. 5 Satz 5 AufenthG ist die Fiktlonswfrkung des 9 81 Abs. 4 Auf-
entl1G l'!lu5geschlossen. DIe Regelung gilt für alle auf Grund 9 104 a AufenthG erteil-
ten und verlängerten Aufenthaltstitel. ' .

,
17. Ausnahmen bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zur VermBj.

dung von Härtefällen(~ 104a Abs. 6 AufQl'lthG)
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Mit ~ 104 a Abs. 6 AufenthG werden Ausnahmen festgelegt. In denen dIa ALlfent-
haltserlaubnis zur Vermeidung von Härtef~llel'auch dann verlangert werden kann,
wenn der Lebensunterhalt nicht, wie in ~ 104 a Abs. 5 AufenthG gefordert •.ergen~
st~ndlg durch Erwerbstätigkeit gesichert wird.

In Nummer 1 werden Ausnahmen für Jugendliche oder Junge Erwachsene geschaf-
, fen, die sich in Ausbildung oder 8erufsvorbereltung befinden. Sie sollen ihre jndivi~ '
duellen Bildungschancen nl.lt;::en können, um ihre weitere Integration In Deutscl1land
z.u ermöglichen. Unter beruflicher Al1sblldung werden Ausbildungsgänge erfasst, dIe
zu einem beruflichen Abschluss führen. Hierunter farren zum einen steatlich aner~
kannte Ausbildungsberufe, wenn die Ausbildung betrieblich oder außerbetrieblich
durchgef(jhrt und ein dafür vorgeschriebener AUSbildungsvertrag abgesohlossen
wird. Zum anderen werden darunter die außerhalb des dualen AusbHdungssystems
an'ßerufsfach~chulen und anderen Schulformen durchzuführenden von qualjfjzieren-
den Berufsausbildungen verstanden. die mit einem beruflichen Abschluss enden.
Staatlich geförderle Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung zielen nach
dem Dritten Buch Sozlalgese'tz.buch und dem Berufsblldungsgeseti. darauf ab, lern.
beeinträohtlgten und sozial. benachteiligten Jugendl.ichen Ausbildungsreife :zu vermit-
teln. Hierunter fallen auch das 8erufsvorbereitungsjahr (SVJ) oder Berufsgrundbll-
dungsjahr (BGJ), sowie die betrlsbllcl,e. EinstiElgsquaHfizjerl~ng nach der Richtlinie
zur DurchfOI,rung des Sondsrprogramms Ernstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ-
Programm),

Mit Nummer 2 werden Ausnahmen in den Fällen zugelassen, In denen die Familien
mit Kindern nur vorübergehend auf erg~nzende SozIalleistungen angewiesen sind.
Der 13egriff "Kinder" bezieht sich dabei nicht nur auf minderJ~hrige Kinder, sondern
aU'f alle Kinder der Familie. für die die Eltern zur Leistung von Unterhalt verpflichtet
sind und tatsl;\cl,lich einen Beitrag leisten. Der Bezug der "ergänzenden Sozialleis-
tungen" muss sich darüber hinaus In den Kindern belgrunden, das bedeutet, dass die
eIgenen EinkünftE! aus ErwerbstStlgkeit zwar zur Bestreitung des LebensunterhaltS
der Elte~n ausreiohen würden, nICht jedoch vollstandig zur. Deckung des Lebensun-
terhalts der Kinder genügen, Ebenso ist auch der Begriff "vorObergehend" im Zu-
sammenhang mit der Voraussetzung vorl1andener Kinder zu sehen. Insofern berQck-
slchtlgt diese Ausnahme, dass durch Kinder In der Familie die vollständige eigen-
ständige Sicherung des LebensuntemEllts erschwert sein kann, dies insbesondere
wenn Kinder im Vorschl.llallter vorhanden sind, Es kann damit keIne feste leitliehe
GrBm::e festge1iSl9t werden, die den Begriff "vorübergehend" 'defIniert. Es mLlssen je-
doch berechtigte Anhaltspunkte dafür gegeben sein, d~ss der 8ez:ug erg~nzender
Sozialleistungen nicht dauerhaft erfolgen wird.
Nach Nummer 3 kommen Ausnahmen für Alleinerziehende mit einem oder mehreren
Kindern in Betracht, die vorübergehend auf Sozialleistungen angewiesen s,fnd, weil
, ihnen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nloht zumutbar ist, wenn diese die Erzie-
hung des oder der KInder gefährden würde. Die Erziel1ung eines Kindes, das das
dritte Lebensjahr vollendet hat, ist nach S 10 Abs. 1 Nr, 38GB I1 In der Regel nicht
gefährdet, soweit seIne Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege im
Sinne der Vorschriften des Achten Buches oder auf sonstige Weise slcl1ergestellt Ist.

Nummer 4 erfasst die Ausländer, die vor Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren '
IilUf Grund von Erwerbsunfähigl-::eit eine 8fgenst~ndlge Lebensunterhaltssicherung
aus eigener Erwerbstätlgl~elt nicht erbringen können. VorElussetzung ist jedoch, dasE:
dar Lebensullterhalt einscl'1ießlich eIner erforderlichen Betreuung und Pflege in

o
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sonstiger Weise ,ohne Leistungen der öffentlichen Hand dauerhaft gesichsrtist. Leis-
tungen, die auf BQitr~gszahlungen beruhen, bleiben außer 8etrecht.

Die Anwendung der Ausnahme von Nummer 5 kommt nur: IJnter den, kumulativ ge~
Mnnten Voraussetzungen in 8etracht Maßgeblloh ist das Lebensalter, das der Aus-
länder zum Zeitpunkt der am 1. Januar 2010 anstehenden Verl~ngerung der Aufent~
haltserlaubnis erreicht hat Damit werden auoh die Ausländer erfasst, die zum Zeit-
punkt der ,Ertefiung der Aufenthaltserlaubnis nach S 104 a Abs. 1 AufsnthG noch
nicht das 65. Leben,sjehr vollendet haben. dieses aber im Verlauf der Geltungsdauer
der ersten Aufenthaltserlaubnis vollenden werden. Zum Zeitpunkt der VerlMgerung
muss der Ausl~nder I<inder oder Enkel in Deutschland haben, die übe'r EJinen dauer~
haften Aufer:'thalt In Deutschland verfügen. Es ist nicht erford'erlich, dass diese im
Besit2einer NIederlassungserlaubnis sInd, es reicht aus. wenn die Aufenth8ltser~
laubnJs des Kindes oder Enkels eIne Aufenthaltsveliestigung ermöglicht. Di~s ist Ins-
besondere dann jedoch nicl1tgegeben, wenn die Verlf1ngerung der Aufenthaltser-
laubnis des Kindes oder des EnkaJ$nach S 8 Abs. 2 AufenthG ausgeschlossen wur-
de. Für den Personenkreis der Ausländer, dIe die genannte Altersgrenze,srrelcht ha-
ben. dOrfen kein~ Sozialleistungen in Anspruch genommen werden. Dies gilt sowohl

----- für Leistungen zum Lebensunterhalt als auqh fOr Leistungen för die Versorgung Im
Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkelt Sofern der Lebensunterhalt nioht aus ei-
genen Mitteln (z. B. Altersrente) gesichert ist, kann von einer Sicherung des Leben8~
unterhaltes ausgegangen werden, wenn sicl1ergestellt istl dass unterhaltsverpflichteh'
te Familienangehörige auch in dIe Unterhaltsverpflichtung genommen werden kön-
nen,

Bel Ausland~rn, bei denen bereIts zum Zeitpunkt der eraten Antrl1lgstellung auf Erl:el-
lung der Aufenthi:1/tserlaubnls nach S 104 a Abs. 1 AufenthG die SIcherung des Le-
bensunterhalts ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel nicht gewährleistet ist,
kommt der das Ermessen bindenden Formulierung In ~ 104 €lAbs. 1 AyfenthG "soll
erteilt werden" eine besondere Bedeutung zu. Ist bereits ZU diesem Zeitpunkt der
, Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme öffentlicher Ml1;telgesichert und liegen,
auch keinebegrUndeten Anhaltspunkte dafür vor, dass zukünftig dIe Inansprucf1~
nP.:lhme öffentlicher Mittel entfallt, ist damIt ein hinreichender Grund gegeben, von
dem im Regelfall ermessensbindenden "sol[" ab"llweichen. denn es Ist mit den Zia~
Jen des & 104a AufenthG nicht vereinbar, Aus!Mdern eine Aufenthaltserlaubnis tu
erteileh, wenn bereits bei Ertellung feststeht, dass eine Verl:.ngerung nicht erfolgen
kann. '

11.S 104 b AufenthG (Aufenthalts recht für integrierte Kinder von geduldeten
Ausländern)

Der neue ~ '104 b AufenthG sieht im Falle der Ausreise der Eltern ein elgenst~ndlgeB
Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder im Alter zwischen 14l.1nd 17 Jahren vor, die
sich am Stichtag seit sechs Jahren in Peutschland aufgehalte'n und das 14. Lebens~
jahr val/endet haben, wenn ihren Eltern eine Aufenthaltserlaubnis Mch 9 104 a nicht
erteilt oder verlängert wurde. Dlesl<ommt insbesondere In Betracht. wenn die Eltern
die Auslandelrb6hörde vors~tzlicll über aufenthaltsreclltllcl1 relevante Umstande ge-
täuscht oder Straftaten begangen hF.1ben, ~ 104 a Abs, 1 Satz 1 Nr. 4 und 6 Auf~
enthG.
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Die Aufentl1altserlaubnis kann abweiche'nd von 9 5 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 sowie ~
10 Abs. 3 Satz 1 AufenthG erteilt werden. .

Sonstige besondere Erteilungsvoreussetzungen sind in ~ 104 b Nr. 1 bis 5 AufenthG
geregelt. Wann die deutsche Sprache beherrscht wird, ist entsprechend der Defini-
tIon der 'Stufe C 1 des Gemeinsamen EurÖpE1llschen Referenzrahmens für Sprachen
(GE~) zu bestimmen. Dazu gehört, dass ein Kind sIch altersangemessen fließsnd
mündlich und schriftlich ausdrücken kann, dass es auch in einem Gespri:1ch Ober
komplexere Sachv~rhalte nicht mehrfach erkennbar nach Wortrom suchen muss und
derartige Sachverhalte auch strukturiert aufschreiben kann. Der Naohweis kann im
Rahmen eines kurzen Gesprächs sowie anhand der Schulnoten im Deutschunterricl1t
erfolgen.

Eine positive Integrationsprognose ist In der Regel anzunehmen, wenn das Kind
regelmäßig zur Schule geht. sich in einer Berufsausbildung befindet, dfe zu einem
anerkannten 8erufsabschluss fLlhrt, oder wenn es einen entsprechenden Schulab-
schluss 6liNorben hat.

'.,",.' Die Personensorge ist dann sichergestellt. wann ein Vormund fOr das KInd bestellt
ist und eine angemessene Unterbringung und Pflege gewahrleistet ist.

\

11I.Allgemeine RQgelungen

. Die 8{fgemeinen £rtellungsvoraussetzungen sind, soweit keine Ausnehmen hiervon
zugelassen wurden, zu beachten

ausreichender Wohnraum (s ,104 a Abs.1 Satz 1Nr.1AufentJ1G)
Für elle begünstigten Personen muss @usreicl1ender Wohnraum vorhanden sein. Die
Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft steht der Et1eHung eines Aufent-
haltstitels nicht eritg.egen. .

.__ ....

Sich erheits anfragen

Sicherheitsanfragsn sInd unter Be~chtung des Erlasses vom 13. September 2005
betreffend Anfrage der Ausffmderbehöroen bei den Sicherheitsbehärden vor der Er-
teilung oder Verlt:Jngerung eines Aufenthaltstitel$ nach S 73 Absatz 2 AufenfhG; Al.:
B 55510/1 AufenthG 73, durchzufOhren.

Passpflicht

Die Passpfficl1t muss nach Maßgabe der gesetzliChen Vorschriften erfDllt sein, Insbe-
sondere' muss dIe Identit{jt I.md steatsangehC:Jrigkeit des Ausff:inders gemäß ~ 5 Abs.
'1Nr. 1 a AufemhG geklärt ßein.

~ 10 Abs. 3 Sat;(:.3 AufenthG

Die Soll-Regelung des S 104 a AufenthG begründet keinen Anspruch im Sinne des &
10 Abs.' 3 Satz J AI.ffenthG. Hinsichtlich ~ 10Abs, 3 Satz 1 AufenthG gilt s 104 a
AI:Js. 1 Satz 3, 2. H.s.AufelithG.
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Bleiberecl1tsregelung nach dem IMK~Seschlus5 vom 17,11.2tJ06

Oie Geltung des Erlasses vom 20.12.20061 At.:B 5 5510/1 Altfall (Bleiberecht für im
Bundesgebiet wIrtschaftlich und sozial IntegrIerte ausreisepfllehtige I'ilus/iindische
Staatsangehörige) bleibt "om Inkrafttreten der gesetzlichen Bleibereohtsregehmg

\ unbertJhrt.

Statistik

loh bitte die Anwendung der Regelung statistisch aufzuarbeiten und sicherzustellenj

dass mIr auf Anforderung entsprechendes Ze/71enmaterial zur Vertagung gesi'ellt
werden kann.

Entspreo/7end dem befgefagten Vordruck (Anlag,e 1) sind die Anzahl der Antn.'ige so-
wie die 7-ah/ der elte/lten bzw. abgelehnten Aufenthaltserlaubnisse zu erfassen und
vJerte(iährliCh,jeweils zum 10. des Fo/gsmonats, erstmals eJm 10. Januar 200Bj vor-
zulegen oder Fehlanze;ge ZU erstatten.

1m Auftrag
\

Ebersohl-Hofmann

I

I
,

\

I
'I

i


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017

